
Impfung gegen Herpes zoster jetzt Kassenleistung

Mit der Veröffentlichung des G-BA-Beschlusses im Bundesanzeiger ist die Impfung gegen Herpes zoster mit
einem Subunit-Totimpfstoff seit dem  01. Mai 2019 eine Leistung der GKV. Damit wird die STIKO-Empfehlung
vom  Dezember  2018  in  der  Schutzimpfungs-Richtlinie  umgesetzt.  Der  Impfstoff  wird  über  den
Sprechstundenbedarf bezogen.

In die Schutzimpfungs-Richtlinie wird folgender Text aufgenommen:

Impfung gegen Indikation Hinweise zu den Schutzimpfungen 

Herpes zoster Standardimpfung: 
Standardimpfung für Personen ≥ 60 
Jahre 

Indikationsimpfung: 
Personen ≥ 50 Jahre mit einer erhöhten 
gesundheitlichen Gefährdung für das 
Auftreten eines Herpes zoster infolge einer 
Grundkrankheit, wie z. B. 
- angeborene bzw. erworbene 
Immundefizienz bzw. Immunsuppression 
- HIV-Infektion 
- rheumatoide Arthritis 
- systemischer Lupus erythematodes 
- chronisch entzündliche Darmerkrankungen 
- chronisch obstruktive Lungenerkrankung 
oder Asthma bronchiale 
- chronische Niereninsuffizienz 
- Diabetes mellitus 

Zweimalige Impfung im Abstand von 
mindestens 2 bis max. 6 Monaten mit 
adjuvantiertem Herpes zoster-subunit- 
Totimpfstoff. Auf die Impfung mit 
einem Herpes zoster-Lebendimpfstoff 
besteht kein Leistungsanspruch. 

Zweimalige Impfung im Abstand von 
mindestens 2 bis max. 6 Monaten mit 
adjuvantiertem Herpes zoster-subunit-
Totimpfstoff. Auf die Impfung mit 
einem Herpes zoster-Lebendimpfstoff 
besteht kein Leistungsanspruch.

Für die Abrechnung der Impfleistung wurden folgende Ziffern festgelegt: 

erste Dosen eines Impfzyklus, bzw.
unvollständige Impfserie 

letzte Dosis eines Impfzyklus nach 
Fachinformation oder abgeschlossene 
Impfung

Herpes zoster 
(Standardimpfung) 
-  Personen ≥ 60 Jahre  

Herpes zoster  
-  sonstige Indikationen bei 
Personen ≥ 50 Jahre 
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